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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1993

Norm

BauRG §4

Rechtssatz

Veräußerungsbeschränkungen bilden kein Eintragungshindernis für das Baurecht, sofern ein Zuwiderhandeln des

Baurechtsinhabers nicht die Rechtsfolge einer Au5ösung des Vertragsverhältnisses - sei es automatisch oder im Wege

der Kündigung - auslöst.

Entscheidungstexte

5 Ob 50/93

Entscheidungstext OGH 15.06.1993 5 Ob 50/93

Veröff: SZ 66/73

5 Ob 205/98b

Entscheidungstext OGH 29.09.1998 5 Ob 205/98b

Vgl auch; Beisatz: Vertragliche Veräußerungsbeschränkungen sind nur insoweit mit dem Baurecht unvereinbar,

als der Versuch unternommen würde, ein Zuwiderhandeln gegen das Veräußerungsverbot mit dem Erlöschen des

Baurechts zu sanktionieren. (T1)

5 Ob 152/03v

Entscheidungstext OGH 21.10.2003 5 Ob 152/03v

Vgl auch; Beis ähnlich wie T1
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